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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1612/68 DES RATES

vom 15. Oktober 1968

über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 257 vom 19.10.1968 S. 2;
berichtigt im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 295 vom

7.12.1968 S. 12; zuletzt geändert durch Richtlinie 2004/38/EG vom 29.4.20041),
Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 158 vom 30.4.2004 S. 77)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 49,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,2)

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,3)

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer muß innerhalb der Gemeinschaft spätestens am
Ende der Übergangszeit gewährleistet sein; dies schließt die Abschaffung jeder auf
der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer
der Mitgliedstaaten in bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeits-
bedingungen ein sowie das Recht für diese Arbeitnehmer, sich vorbehaltlich der
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten
Beschränkungen innerhalb der Gemeinschaft zur Ausübung einer Beschäftigung im
Lohn- oder Gehaltsverhältnis frei zu bewegen.

In Anbetracht insbesondere der beschleunigten Errichtung der Zollunion und damit
die gleichzeitige Verwirklichung der wesentlichen Grundlagen der Gemeinschaft
gewährleistet ist, sind die Bestimmungen festzulegen, mit denen die in Artikeln 48
und 49 des Vertrages auf dem Gebiet der Freizügigkeit festgelegten Ziele erreicht und
die im Rahmen der Verordnung Nr. 15 über die ersten Maßnahmen zur Herstellung
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft,4) und der Verordnung
Nr. 38/64/EWG des Rates vom 25. März 1964 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
innerhalb der Gemeinschaft5) fortschreitend erlassenen Maßnahmen ergänzt werden
können.

1) Die Änderung gilt ab 30. April 2006 und wird zu diesem Zeitpunkt eingearbeitet.
2) Siehe ABl. 1967 Nr. 268 S. 9.
3) Siehe ABl. 1967 Nr. 298 S. 10.
4) Siehe ABl. 1961 Nr. 57 S. 1073.
5) Siehe ABl. 1964 Nr. 62 S. 965.
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Die Freiz̈ugigkeit ist ein Grundrecht der Arbeitnehmer und ihrer Familien; die
Mobilit ät der Arbeitskräfte innerhalb der Gemeinschaftsoll für den Arbeitnehmer
einesder Mittel sein, die ihm die Möglichkeit einer Verbesserungder Lebens-und
Arbeitsbedingungengarantierenund damit auchseinensozialenAufstieg erleichtern,
wobeigleichzeitigderBedarfderWirtschaftderMitgliedstaatenbefriedigtwird; allen
Arbeitnehmernder MitgliedstaatenmußdasRechtzuerkanntwerden,einevon ihnen
gewählteTätigkeit innerhalbder Gemeinschaftauszüuben.

DiesesRechtstehtgleichermaßenDauerarbeitnehmern,Saisonarbeitern,Grenzarbeit-
nehmernoder Arbeitnehmernzu, die ihre Tätigkeit im Zusammenhangmit einer
Dienstleistungaus̈uben.

Damit dasRechtauf Freiz̈ugigkeit nachobjektivenMaßstäbenin Freiheit und Men-
schenẅurdewahrgenommenwerdenkann,mußsichdie Gleichbehandlungtatsächlich
und rechtlichauf alleserstrecken,wasmit der eigentlichenAusübungeinerTätigkeit
im Lohn- oder Gehaltsverh¨altnis und mit der Beschaffungeiner Wohnungim Zu-
sammenhangsteht; ferner müssenalle Hindernissebeseitigt werden, die sich der
Mobilit ät der Arbeitnehmerentgegenstellen,insbesonderein bezugauf dasRechtdes
Arbeitnehmers,seineFamilie nachkommenzu lassen,und die Bedingungenfür die
IntegrationseinerFamilie im Aufnahmeland.

Das Prinzip der Gleichbehandlungaller Arbeitnehmerder Gemeinschaftschließt
ein, daßsämtlichenStaatsangeḧorigen der Mitgliedstaatender gleicheVorrang beim
Zugangzu einerBeschäftigungzuerkanntwird wie deninländischenArbeitnehmern.

Die Zusammenf̈uhrungs-und Ausgleichsverfahrensind auszubauen,und zwar insbe-
sonderedurchdie FörderungderunmittelbarenZusammenarbeitsowohlzwischenden
zentralenDienststellenwie auchdenregionalenDienststellenderArbeitsverwaltungen
sowie durch eine verstärkte und koordinierteInformation, um ganz allgemeineine
bessereTransparenzdes Arbeitsmarkteszu gewährleisten;die wanderungswilligen
Arbeitnehmersind regelmäßig über die Lebens-und Arbeitsbedingungenzu unter-
richten; im übrigensind für den Fall Maßnahmenvorzusehen,daßein Mitgliedstaat
auf seinem Arbeitsmarkt Störungen erleidet oder voraussieht,die eine ernstliche
Gefährdungder Lebenshaltungund desBeschäftigungsstandesin einemGebietoder
in einem Wirtschaftszweigmit sich bringen können;hierzu ist in ersterLinie eine
Informationsaktiondurchzuf̈uhren,durchdie erreichtwerdensoll, daßdie Arbeitneh-
mer von einerAbwanderungin diesesGebietoderdiesenWirtschaftszweigabsehen;
es muß jedochmöglich sein, dasErgebnisdieserAktion gegebenenfallsdurch eine
zeitweilige Aussetzungder genanntenVerfahren,über die auf Gemeinschaftsebene
zu beschließenist, zu vestärken.Zwischender Freiz̈ugigkeit der Arbeitnehmer,der
Beschäftigung und der Berufsausbildung,insbesonderesoweit diesezum Ziel hat,
die Arbeitnehmerin die Lage zu versetzen,sich auf konkreteStellenangebotehin
zu bewerben,die in anderenGebietender Gemeinschaftveröffentlicht wordensind,
bestehtein engerZusammenhang;infolgedessenist esnotwendig,die Probleme,die
sich in dieserHinsicht stellen,nicht mehr getrennt,sondernin ihrer wechselseitigen
Abhängigkeitzu prüfenundhierbeizugleichdie Arbeitsmarktproblemeauf regionaler
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Ebenezu ber̈ucksichtigen;es ist daher erforderlich, daß sich die Mitgliedstaaten
bem̈uhen,ihre Beschäftigungspolitikauf derEbenederGemeinschaftzu koordinieren.

Durch Beschlußvom 15.Oktober19685) hat der Rat die Artikel 48 und 49 desVer-
tragessowiedie in ihrer AnwendungerlassenenBestimmungenauf die franz̈osischen
überseeischenDepartementsfür anwendbarerklärt –

HAT FOLGENDEVERORDNUNGERLASSEN:

ERSTERTEIL

DIE BESCHÄFTIGUNG UND DIE FAMILIENANGEH ÖRIGEN DER
ARBEITNEHMER

TITEL I

Zugang zur Bescḧaftigung

Artikel 1

(1) Jeder Staatsangeḧorige eines Mitgliedstaats ist ungeachtetseines Wohnorts
berechtigt,eine Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverh¨altnis im Hoheitsgebieteines
anderenMitgliedstaatsnachdenfür dieArbeitnehmerdiesesStaatesgeltendenRechts-
und Verwaltungsvorschriftenaufzunehmenund auszüuben.

(2) Er hat insbesondereim Hoheitsgebieteines anderenMitgliedstaatsmit dem
gleichenVorrangAnspruchauf Zugangzu denverfügbarenStellenwie die Staatsan-
geḧorigendiesesStaates.

Artikel 2

JederStaatsangeḧorige einesMitgliedstaatsund jederArbeitgeber,der eineTätigkeit
im Hoheitsgebieteines Mitgliedstaatsaus̈ubt, können nach den geltendenRechts-
und Verwaltungsvorschriftenihre Stellenangeboteund Arbeitsgesucheaustauschen
sowieArbeitsverträgeschließenunderfüllen,ohnedaßsichDiskriminierungendaraus
ergebendürfen.

Artikel 3

(1) Rechts-undVerwaltungsvorschriftenoderVerwaltungspraktikeneinesMitglied-
staats,

5) ABl. Nr. 257 vom 19.10.1968,S.1.
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– die dasStellenangebotund dasArbeitsgesuch,denZugangzur Beschäftigungund
derenAusübungdurch Ausländereinschränkenoder von Bedingungenabhängig
machen,die für Inländernicht gelten,

– oderdie, ohneauf die Staatsangeḧorigkeit abzustellen,ausschließlichoderhaupt-
sächlich bezweckenoder bewirken,daß Angeḧorige der übrigenMitgliedstaaten
von der angebotenenStelle ferngehaltenwerden,

findenim RahmendieserVerordnungkeineAnwendung.

DieseBestimmunggilt nicht für Bedingungen,welchedie in Anbetrachtder Beson-
derheitder zu vergebendenStelleerforderlichenSprachkenntnissebetreffen.

(2) Zu denin Absatz1 Unterabsatz1 genanntenVorschriftenoderPraktikengeḧoren
insbesonderesolche,die in einemMitgliedstaat:

a) einbesonderesVerfahrenfür dieAnwerbungausländischerArbeitnehmerzwingend
vorschreiben;

b) die VeröffentlichungeinesStellenangebotsdurchdie Presseoderdurchirgendwel-
che andereWegeeinschränkenoder von anderenals den Bedingungenabhängig
machen,die für den Arbeitgeber,der seine Tätigkeit im Hoheitsgebietdieses
Staatesaus̈ubt, gelten;

c) den Zugangzur Beschäftigung von Bedingungenabhängig machen,die sich auf
die Einschreibungbeim Arbeitsamtbeziehen,oder die namentlicheAnwerbung
einesArbeitnehmershindern,soweit dadurchPersonenbetroffen sind, die nicht
im HoheitsgebietdiesesMitgliedstaatswohnen.

Artikel 4

(1) Rechts- und Verwaltungsvorschriftender Mitgliedstaaten,durch welche die
Beschäftigung von ausländischenArbeitnehmernzahlen-oder anteilmäßig nachUn-
ternehmen,Wirtschaftszweigen,Gebietenoderim gesamtenHoheitsgebietbeschr̈ankt
wird, findenauf Staatsangeḧorige der übrigenMitgliedstaatenkeineAnwendung.

(2) Wennin einemMitgliedstaatfür UnternehmenvorgeseheneVergünstigungenvon
der Beschäftigung einesbestimmtenHundertsatzesvon inländischenArbeitnehmern
abhängig gemachtwerden, werden Staatsangeḧorige der anderenMitgliedstaaten
vorbehaltlichder Bestimmungender Richtlinie des Ratesvom 15.Oktober 19636)
als inländischeArbeitnehmergezählt.

Artikel 5

Ein Staatsangeḧoriger einesMitgliedstaats,der im HoheitsgebieteinesanderenMit-
gliedstaatseineBeschäftigungsucht,erhält dort die gleicheHilfe, wie siedie Arbeits-
ämterdiesesStaatesdeneigenenStaatsangeḧorigengewähren,die eineBeschäftigung
suchen.

6) SieheABl. 1963Nr. 159 S.2661.
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Artikel 6

(1) Wird ein Staatsangeḧoriger einesMitgliedstaatsin einemanderenMitgliedstaat
eingestelltoder für eine Beschäftigung angeworben,so darf bei ihm hinsichtlich
des Gesundheitszustands,des Berufesoder sonstigerAnforderungenauf Grund der
Staatsangeḧorigkeit kein andererMaßstabangelegtwerdenalsbei denArbeitnehmern,
die Staatsangeḧorige desanderenMitgliedstaatssind und die gleicheBeschäftigung
aus̈ubenwollen.

(2) Besitztein Staatsangeḧoriger einesMitgliedstaatsjedochein auf seinenNamen
lautendesStellenangeboteinesArbeitgebersauseinemanderenMitgliedstaatals dem
Staat,dessenStaatsangeḧoriger er ist, so darf er auf seineberuflichenFähigkeiten
hin gepr̈uft werden,wenn der Arbeitgebereine solchePrüfung bei Abgabeseines
Stellenangebotsausdr̈ucklich verlangt.

TITEL II

Ausübung der Bescḧaftigung und Gleichbehandlung

Artikel 7

(1) Ein Arbeitnehmer,derStaatsangeḧorigereinesMitgliedstaatsist, darf auf Grund
seinerStaatsangeḧorigkeit im Hoheitsgebietder anderenMitgliedstaatenhinsichtlich
der Beschäftigungs-und Arbeitsbedingungen,insbesondereim Hinblick auf Entloh-
nung, Kündigungund, falls er arbeitslosgewordenist, im Hinblick auf berufliche
Wiedereingliederungoder Wiedereinstellung,nicht andersbehandeltwerdenals die
inländischenArbeitnehmer.

(2) Er genießtdort die gleichensozialenund steuerlichenVergünstigungenwie die
inländischenArbeitnehmer.

(3) Er kann mit dem gleichen Recht und unter den gleichen Bedingungenwie
die inländischenArbeitnehmerBerufsschulenund Umschulungszentrenin Anspruch
nehmen.

(4) Alle Bestimmungenin Tarif- oderEinzelarbeitsvertr¨agenodersonstigenKollek-
tivvereinbarungenbetreffendZugangzur Beschäftigung,Beschäftigung,Entlohnung
und alle übrigenArbeits- und Kündigungsbedingungensind von Rechtswegennich-
tig, soweit sie für Arbeitnehmer,die Staatsangeḧorige andererMitgliedstaatensind,
diskriminierendeBedingungenvorsehenoderzulassen.

Artikel 8

Ein Arbeitnehmer,der die Staatsangeḧorigkeit eines Mitgliedstaatsbesitzt und im
HoheitsgebieteinesanderenMitgliedstaatsbeschäftigt ist, hat Anspruchauf gleiche
Behandlunghinsichtlich der Zugeḧorigkeit zu Gewerkschaftenund der Ausübung
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gewerkschaftlicherRechte,einschließlichdes Wahlrechtssowie des Zugangszur
Verwaltung oder Leitung von Gewerkschaften.Er kann von der Teilnahmean der
Verwaltung von Körperschaftendes öffentlichen Rechtsund der Ausübung eines
öffentlich-rechtlichenAmtes ausgeschlossenwerden. Er hat ferner das Recht auf
Wählbarkeitzu denOrganender Arbeitnehmervertretungenin denBetrieben.

DieseBestimmungenber̈uhrennicht die Rechts-und Verwaltungsvorschriften,durch
die in einigen MitgliedstaatenweitergehendeRechtean Arbeitnehmeraus anderen
Mitgliedstaateneingeräumtwerden.

Artikel 9

(1) Arbeitnehmer,die die Staatsangeḧorigkeit einesMitgliedstaatsbesitzenund im
HoheitsgebieteinesanderenMitgliedstaatsbeschäftigt sind, genießenhinsichtlichei-
nerWohnung,einschließlichderErlangungdesEigentumsandervon ihnenben̈otigten
Wohnung,alle Rechteund Vergünstigungenwie inländischeArbeitnehmer.

(2) DieseArbeitnehmerkönnensich mit dem gleichenRechtwie die inländischen
Arbeitnehmerin demGebiet,in demsie beschäftigt sind, in die ListenderWohnung-
suchendeneinschreiben,wo solchegeführt werden,und so die gleichenVergünsti-
gungenund dengleichenRangerlangen.

Ihre im HerkunftslandverbliebeneFamiliewird zudiesemZweckalsin diesemGebiet
wohnendbetrachtet,soweit auch für inländischeArbeitnehmereine entsprechende
Vermutunggilt.

TITEL III

Familienangeḧorige der Arbeitnehmer

Artikel 10

(1) Bei dem Arbeitnehmer,der die Staatsangeḧorigkeit einesMitgliedstaatsbesitzt
und im HoheitsgebieteinesanderenMitgliedstaatsbeschäftigt ist, dürfen folgende
Personenungeachtetihrer Staatsangeḧorigkeit Wohnungnehmen:

a) seinEhegattesowiedie Verwandtenin absteigenderLinie, die nochnicht 21 Jahre
alt sind oderdenenUnterhaltgewährt wird;

b) seineVerwandtenund die VerwandtenseinesEhegattenin aufsteigenderLinie,
denener Unterhaltgewährt.

(2) Die Mitgliedstaatenbeg̈unstigenden Zugangaller nicht in Absatz1 genannten
Familienangeḧorigen,denenderbetreffendeArbeitnehmerUnterhaltgewährtodermit
denener im Herkunftslandin häuslicherGemeinschaftlebt.

(3) Voraussetzungfür die AnwendungderAbsätze1 und2 ist, daßderArbeitnehmer
für seineFamilieübereineWohnungverfügt,die in demGebiet,in demer beschäftigt
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ist, den für die inländischenArbeitnehmergeltendennormalenAnforderungenent-
spricht;dieseBestimmungdarf nicht zu Diskriminierungenzwischendeninländischen
Arbeitnehmernund denArbeitnehmernausanderenMitgliedstaatenführen.

Artikel 11

Der EhegatteeinesStaatsangeḧorigeneinesMitgliedstaats,derim Hoheitsgebieteines
MitgliedstaatseineTätigkeit im Lohn- oderGehaltsverh¨altnis odereineselbständige
Tätigkeit aus̈ubt, sowiedie Kinder diesesStaatsangeḧorigen,die nochnicht 21 Jahre
alt sindoderdenener Unterhaltgewährt,haben,selbstwennsienicht die Staatsange-
hörigkeit einesMitgliedstaatsbesitzen,dasRecht,im gesamtenHoheitsgebietdieses
MitgliedstaatsirgendeineTätigkeit im Lohn- oderGehaltsverh¨altnis auszüuben.

Artikel 12

Die Kinder einesStaatsangeḧorigeneinesMitgliedstaats,der im Hoheitsgebieteines
anderenMitgliedstaatsbeschäftigt ist oderbeschäftigt gewesenist, können,wennsie
im HoheitsgebietdiesesMitgliedstaatswohnen,unterdengleichenBedingungenwie
die Staatsangeḧorigen diesesMitgliedstaatsam allgemeinenUnterricht sowie an der
Lehrlings-und Berufsausbildungteilnehmen.

Die Mitgliedstaatenförderndie Bemühungen,durch die diesenKindern ermöglicht
werdensoll, unterdenbestenVoraussetzungenam Unterricht teilzunehmen.

ZWEITER TEIL

ZUSAMMENF ÜHRUNG UND AUSGLEICH VON
STELLENANGEBOTEN UND ARBEITSGESUCHEN

TITEL I

Zusammenarbeit zwischenden Mitgliedstaaten und mit der Kommission

Artikel 13

(1) Die Mitgliedstaatenoder die Kommissionveranlassenoder nehmenzusammen
alle Untersuchungenvor in bezugauf die Beschäftigungund die Arbeitslosigkeit,die
sie im Rahmender Verwirklichung der Freiz̈ugigkeit der Arbeitnehmerinnerhalbder
Gemeinschaftfür erforderlichhalten.

Die zentralenDienststellender Arbeitsverwaltungender Mitgliedstaatenarbeiten
sowohluntereinanderals auchmit der Kommissionengzusammen,um ein gemein-
samesVorgehenbeim Ausgleich von Stellenangebotenund Arbeitsgesuchenin der
Gemeinschaftund bei der damit zusammenh¨angendenVermittlung der Arbeitnehmer
herbeizuf̈uhren.
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(2) Zu diesemZweck bestimmendie MitgliedstaatenbesondereDienststellen,die
damitbetrautsind,die Arbeitenauf denobengenanntenGebietenzu organisierenund
sowohl untereinanderals auchmit den Dienststellender Kommissionzusammenzu-
arbeiten.Die Mitgliedstaatenteilen der Kommission jede Änderungbez̈uglich der
BestimmungdieserDienststellenmit, und die Kommissionveröffentlicht die betref-
fendeÄnderungzur Unterrichtungim Amtsblattder EuropäischenGemeinschaften.

Artikel 14

(1) Die Mitgliedstaatenleiten der Kommissionalle die Freiz̈ugigkeit und die Be-
schäftigung der ArbeitnehmerbetreffendenInformationensowie die Angabenüber
die Lageund die Entwicklungder Beschäftigungzu.

(2) Die Kommission legt fest, wie die in Absatz1 genanntenInformationen
abzufassensind, wobei sie der Stellungnahmedes Fachausschussesweitestgehend
Rechnungträgt.

(3) Die BesondereDienststelle jedes Mitgliedstaatsübermittelt den Besonderen
DienststellenderanderenMitgliedstaatenunddemEuropäischenKoordinierungsb̈uro
gemäßdenvon der KommissionausgearbeitetenVerfahrensvorschriftendie Informa-
tionen über die Lebens-und Arbeitsbedingungensowie über die Arbeitsmarktlage,
die geeignetsind, den Arbeitnehmernin den anderenMitgliedstaatenals Orientie-
rungshilfezu dienen.DieseInformationenwerdenregelmäßigauf denneuestenStand
gebracht.

Die BesonderenDienststellenderanderenMitgliedstaatengewährleisteneineweitrei-
chendeVerbreitungdieserInformationen,und zwar insbesonderedurchÜbermittlung
an die zuständigenArbeitsämterund durch Einsatzaller Kommunikationsmittel,die
sich zur Unterrichtungder interessiertenArbeitnehmereignen.

TITEL II

Ausgleichsverfahren

Artikel 15

(1) Die BesondereDienststelle jedes Mitgliedstaatesübermittelt den Besonde-
ren Dienststellender anderenMitgliedstaatensowie dem EuropäischenKoordinie-
rungsb̈uro regelmäßig

a) die Stellenangebote,die voraussichtlichdurchStaatsangeḧorige andererMitglied-
staatenbefriedigtwerdenkönnen;

b) die Stellenangebote,die an Drittstaatengerichtetwerden;

c) die Arbeitsgesuchevon Personen,die formell erklärt haben,daß sie in einem
anderenMitgliedstaatarbeitenmöchten;
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d) nach Regionenund WirtschaftszweigenaufgegliederteAngaben betreffend die
Arbeitsuchenden,die sich ausdr̈ucklich bereit erklärt haben,eine Stelle in einem
anderenLand anzunehmen.

Die BesondereDienststellejedes Mitgliedstaatesleitet diese Angabensobald wie
möglich an die zuständigen Arbeitsämter und Arbeitsvermittlungsorganisationen
weiter.

(2) Die in Absatz1 genanntenStellenangeboteund Arbeitsgesuchewerden nach
einemeinheitlichen,vom EuropäischenKoordinierungsb̈uro in Zusammenarbeitmit
demFachausschußausgearbeitetenVerfahrenübermittelt.

Erforderlichenfallskann das Europäische Koordinierungsb̈uro diesesVerfahren in
Zusammenarbeitmit demFachausschußanpassen.

Artikel 16

(1) JedesStellenangebotim Sinne des Artikels 15, das an die Arbeitsämter eines
Mitgliedstaatsgerichtetwird, wird von denzuständigenArbeitsämternderanderenin
FragekommendenMitgliedstaaten̈ubermitteltund bearbeitet.

Diese Dienststellenübermitteln den Dienststellendes erstenMitgliedstaatsgenau
umschriebeneund geeigneteArbeitsgesuche.

(2) Die in Artikel 15 Absatz1 Buchstabec) genanntenArbeitsgesuchewerden
innerhalb einer annehmbarenFrist, die einen Monat nicht überschreitendarf, von
denbetreffendenDienststellender Mitgliedstaatenbeantwortet.

(3) Die Arbeitsämter gewähren den Arbeitnehmernaus den Mitgliedstaatenden
gleichenVorrang,wie er durchdie entsprechendenMaßnahmeninländischenArbeit-
nehmerngegen̈uberdenArbeitnehmernausNichtmitgliedstaateneingeräumtwird.

Artikel 17

(1) Die in Artikel 16 genanntenMaßnahmenwerdenvon denBesonderenDienststel-
len durchgef̈uhrt.SoweitjedocheineErmächtigungseitensderzentralenDienststellen
der Arbeitsverwaltungvorliegt, und soweit sich die Organisationder Arbeitsverwal-
tung eines Mitgliedstaatsund die angewandtenArbeitsvermittlungsverfahrendazu
eignen,

a) ergreifendie regionalenDienststellenderArbeitsverwaltungenderMitgliedstaaten
folgendeMaßnahmen:

i) sie nehmenuntereinanderdie Zusammenf̈uhrungund den Ausgleichvon Stel-
lenangebotenundArbeitsgesuchenauf GrundderMitteilungennachArtikel 15,
auf die geeigneteMaßnahmenfolgen, unmittelbarvor;

ii) stellenunmittelbareBeziehungenzum ZweckedesAusgleichsher:

– bei auf denNamenlautendenStellenangeboten,
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– bei Einzelarbeitsgesuchen,die an ein bestimmtesArbeitsamtoder an einen
zu seinemAmtsbereichgeḧorigenArbeitgebergerichtetsind,

– bei Ausgleichsmaßnahmenfür Saisonarbeitnehmer,deren Anwerbung so
raschwie möglich erfolgenmuß;

b) tauschendie in Grenzbereichenterritorial zuständigenDienststellenzweier oder
mehrererMitgliedstaatenregelmäßigdie Angabenüberdie in ihrem Amtsbereich
vorliegendenStellenangeboteund Arbeitsgesucheaus und nehmenunmittelbar
untereinanderderenZusammenf̈uhrungund Ausgleichin der gleichenWeisevor
wie mit denanderenDienststellender ArbeitsverwaltungihreseigenenLandes.

Erforderlichenfallsentwickelndie in GrenzbereichenterritorialzuständigenDienst-
stellenferner geeigneteStrukturenfür eine Zusammenarbeitund die Erbringung
von Dienstleistungen,um

– den Benutzern möglichst umfangreichepraktische Informationen über die
verschiedenenAspekteder Mobilit ät anzubietenund

– denSozial-und Wirtschaftspartnern,denSozialdiensten(insbesonderëoffentli-
che,private oder gemeinn̈utzige Einrichtungen)und allen anderenbetroffenen
Einrichtungeneinen Rahmenvon koordiniertenMaßnahmenim Breich der
Mobilit ät zu bieten;

c) arbeitendie amtlichenFachvermittlungsstellenfür bestimmteBerufe oder Perso-
nengruppenunmittelbarzusammen.

(2) Die betreffendenMitgliedstaaten̈ubermittelnderKommissiondasim gegenseiti-
genEinvernehmenfestgelegteVerzeichnisderin Absatz1 genanntenDienststellen;die
KommissionveröffentlichtdasVerzeichnissowiejedeÄnderungdiesesVerzeichnisses
zur Unterrichtungim Amtsblattder EuropäischenGemeinschaften.

Artikel 18

Die Inanspruchnahmeder Anwerbeverfahren,die von den in zwei- oder mehrseiti-
gen Abkommenbzw. Übereinkommenzwischenden Mitgliedstaatenvorgesehenen
Durchführungsorganenangewandtwerden,ist nicht zwingend.

TITEL III

RegulierendeMaßnahmen zur Förderung desGleichgewichtsauf dem
Arbeitsmarkt

Artikel 19

(1) Auf derGrundlageeinesvonderKommissionanhandderInformationenderMit-
gliedstaatenausgearbeitetenBerichtsanalysierendieseunddieKommissionalljährlich
mindestenseinmal gemeinsamdie Ergebnisseder Gemeinschaftsmaßnahmenim
Zusammenhangmit denStellenangebotenund Arbeitsgesuchen.
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(2) Die Mitgliedstaatenunddie Kommissionprüfenalle Möglichkeiten,die offenen
Stellen vorrangig mit Staatsangeḧorigen aus den Mitgliedstaatenzu besetzen,um
zwischenden Stellenangebotenund den Arbeitsgesuchenin der Gemeinschaftein
Gleichgewichtherzustellen.Sie treffen alle dazuerforderlichenMaßnahmen.

(3) Die Kommissionunterbreitetdem EuropäischenParlament,dem Rat und dem
Wirtschafts-undSozialausschußalle zwei JahreeinenBericht überdie Durchführung
deszweitenTeils dieserVerordnung,in dem die enthaltenenInformationenund die
im Rahmender Studienund ForschungenermitteltenDatenzusammengefaßtwerden
undausdemalle zweckdienlichenAngabenüberdie EntwicklungdesArbeitsmarktes
in der Gemeinschafthervorgehen.

Artikel 20

(aufgehoben)

TITEL IV

Das EuropäischeKoordinierungsbüro

Artikel 21

Das im Rahmender Kommission gegr̈undeteEuropäischeKoordinierungsb̈uro für
den Ausgleich von Stellenangebotenund Arbeitsgesuchen– in dieser Verordnung
»EuropäischesKoordinierungsb̈uro« genannt – hat die allgemeine Aufgabe, die
Zusammenf̈uhrung und den Ausgleich von Stellenangebotenund Arbeitsgesuchen
auf Gemeinschaftsebenezu fördern.Es ist insbesonderebeauftragt,alle nachdieser
Verordnungder KommissionobliegendenfachlichenAufgabenwahrzunehmenund
namentlichdie Dienststellender Arbeitsverwaltungender Mitgliedstaatenin ihrer
Tätigkeit zu untersẗutzen.

DasEuropäischeKoordinierungsb̈uro erstellteineÜbersichtüberdie in denArtikeln
14 und 15 genanntenInformationen sowie über die Angaben,die sich aus den
nachArtikel 13 durchgef̈uhrtenUntersuchungenund Ermittlungenergeben,und führt
darin alle zweckdienlichenAuskünfte über die voraussichtlicheEntwicklung der
Arbeitsmarktlagein der Gemeinschaftauf; dieseAuskünfte werdenden Besonderen
DienststellenderMitgliedstaatensowiedemBeratendenAusschußunddemFachaus-
schußmitgeteilt.

Artikel 22

(1) DasEuropäischeKoordinierungsb̈uro ist insbesonderebeauftragt,
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a) die praktischenMaßnahmenzu koordinieren,die innerhalbder Gemeinschaftfür
die Zusammenf̈uhrungund denAusgleichvon Stellenangebotenund Arbeitsgesu-
chenerforderlichsind, und die sich darausergebendeZu- und Abwanderungvon
Arbeitnehmernzu untersuchen;

b) in Zusammenarbeitmit dem Fachausschußdazu beizutragen,daß zu diesem
Zweck in verwaltungsm¨aßigerund technischerHinsicht die Möglichkeitenfür ein
gemeinsamesVorgehenwahrgenommenwerden;

c) bei besonderemBedarf im Einvernehmenmit den BesonderenDientstellendie
Zusammenf̈uhrungvonStellenangebotenundArbeitsgesuchenvorzunehmen,deren
Ausgleichvon diesenDienststellendurchgef̈uhrt wird.

(2) Das EuropäischeKoordinierungsb̈uro leitet die umittelbar an die Kommission
gerichtetenStellenangeboteund Arbeitsgesucheden BesonderenDienststellenzu
und wird über die weitere BearbeitungdieserStellenangeboteund Arbeitsgesuche
unterrichtet.

Artikel 23

Im Einvernehmenmit der zuständigenBeḧorde jedesMitgliedstaatsund gemäß den
von ihr nach Stellungnahmedes FachausschussesfestgelegtenBedingungenund
Einzelheitenkanndie KommissionBesucheunddienstlicheAufenthaltevon Beamten
der anderenMitgliedstaatensowie Programmezur Fortbildung des Fachpersonals
veranstalten.

DRITTER TEIL

ORGANE ZUR HERBEIF ÜHRUNG EINER ENGEN ZUSAMMENARBEIT
ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN AUF DEM GEBIET DER

FREIZ ÜGIGKEIT UND DER BESCHÄFTIGUNG DER ARBEITNEHMER

TITEL I

Der BeratendeAusschuß

Artikel 24

Der BeratendeAusschußist beauftragt,die Kommissionbei der Prüfung der Fragen
zu untersẗutzen, die sich aus der Anwendung des Vertrages und der zu seiner
Durchführung getroffenenMaßnahmenauf dem Gebiet der Freiz̈ugigkeit und der
Beschäftigungder Arbeitnehmerergeben.
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Artikel 25

Der BeratendeAusschußist insbesonderebeauftragt,

a) die Problemeder Freiz̈ugigkeit und der Beschäftigung im Rahmender Arbeits-
marktpolitik der einzelnenStaatenim Hinblick auf eine Koordinierungder Be-
schäftigungspolitikderMitgliedstaatenauf derEbenederGemeinschaftzu prüfen,
die zu einemweiterenAusbauderVolkswirtschaftensowiezu einerausgeglichene-
ren Arbeitsmarktlagein der Gemeinschaftbeitragensoll;

b) allgemeindie Auswirkungender Durchführung dieserVerordnungund etwaiger
ergänzenderBestimmungenzu untersuchen;

c) der Kommissiongegebenenfallsmit GründenverseheneVorschlägezur Änderung
dieserVerordnungvorzulegen;

d) auf Ersuchender Kommission oder von sich aus mit Gründen verseheneStel-
lungnahmenzu allgemeinenodergrundsätzlichenFragenabzugeben,insbesondere
zum Informationsaustauschbetreffend die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt,
zur Zu- und Abwanderungvon Arbeitnehmernzwischen den Mitgliedstaaten,
zu den Programmenoder Maßnahmen,die geeignetsind, die Berufsberatung
und die Berufsausbildungim Interesseeiner größerenFreiz̈ugigkeit und besserer
Beschäftigungsm̈oglichkeitenzu fördern,sowie zu jeder Form der Betreuungder
Arbeitnehmerund ihrer Familienangeḧorigen,einschließlichder sozialenBetreu-
ung und der Unterbringungder Arbeitnehmer.

Artikel 26

(1) Der BeratendeAusschußbestehtaus sechsMitgliedern je Mitgliedstaat,und
zwar zwei Regierungsvertretern,zwei Vertreternder Arbeitnehmerverb̈andeund zwei
Vertreternder Arbeitgeberverb¨ande.

(2) Für jede der in Absatz1 bezeichnetenGruppenwird ein Stellvertreterje Mit-
gliedstaaternannt.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder und der Stellvertreterbeträgt zwei Jahre. Ihre
Wiederernennungist zulässig.

Nach Ablauf der Amtszeit bleibendie Mitglieder und die Stellvertreterim Amt, bis
ihre Ersetzungoder ihre Wiederernennungvollzogenist.

Artikel 27

Die Mitglieder desBeratendenAusschussesund ihre Stellvertreterwerdenvom Rat
ernannt,der sich bei der Auswahl der Vertreterder Arbeitnehmer-und Arbeitgeber-
verbändeum eineangemesseneVertretungderverschiedenenin Betrachtkommenden
Wirtschaftsbereichebem̈uht.

Die Liste der Mitglieder und der Stellvertreterwird vom Rat im Amtsblatt der
EuropäischenGemeinschaftenzur Unterrichtungveröffentlicht.
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Artikel 28

DenVorsitz im BeratendenAusschußführt ein Mitglied derKommissionoderdessen
Vertreter.Der Vorsitzendenimmt an der Abstimmungnicht teil. Der Ausschußtritt
mindestenszweimalim Jahrzusammen.Er wird von seinemVorsitzendenauf eigene
Veranlassungoderauf Antragvon mindestenseinemDrittel derMitglieder einberufen.

Die Sekretariatsgesch¨aftewerdenvon denDienststellenderKommissionwahrgenom-
men.

Artikel 29

Der Vorsitzendekann Personenoder Vertreter von Einrichtungen,die über umfas-
sendeErfahrungenauf dem Gebietder Beschäftigung und dem Gebietder Zu- und
Abwanderungvon Arbeitnehmernverfügen,als BeobachteroderSachverst¨andigezu
denSitzungeneinladen.Er kannFachberaterhinzuziehen.

Artikel 30

(1) Der BeratendeAusschußist beschlußf¨ahig, wennzwei Drittel seinerMitglieder
anwesendsind.

(2) Die Stellungnahmensindmit Gründenzu versehen,siewerdenmit derabsoluten
Mehrheit der gültig abgegebendenStimmenbeschlossen;ihnen ist eine Darstellung
der Auffassungender Minderheitbeizuf̈ugen,wenndieseesbeantragt.

Artikel 31

Der BeratendeAuschußlegt seineArbeitsmethodenin einer Geschäftsordnungfest,
die in Kraft tritt, wenn der Rat sie nachStellungnahmeder Kommissiongenehmigt
hat; die vom BeratendenAusschußeventuellbeschlossenen̈Anderungentretennach
demgleichenVerfahrenin Kraft.

TITEL II

Der Fachausschuß

Artikel 32

Der Fachausschußist beauftragt,die Kommission bei der Vorbereitung der För-
derung und der laufendenBeobachtungder Ergebnissealler technischenArbeiten
und Maßnahmenzur Durchführung dieser Verordnung und etwaiger ergänzender
Bestimmungenzu untersẗutzen.

Artikel 33

Der Fachausschußist insbesonderebeauftragt,
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a) die ZusammenarbeitzwischendenbetreffendenVerwaltungender Mitgliedstaaten
in allenfachlichenFragen,die die Freiz̈ugigkeitunddie BeschäftigungderArbeit-
nehmerbetreffen,zu fördernund zu vervollkommnen;

b) Verfahrenfür die organisatorischeDurchführungder gemeinsamenTätigkeit der
betreffendenVerwaltungenauszuarbeiten;

c) die ZusammenstellungzweckdienlicherAuskünfte für die Kommissionund die
Durchführungder in dieserVerordnungvorgesehenenUntersuchungenundErmitt-
lung zu erleichternsowiedenInformations-undErfahrungsaustauschzwischenden
betreffendenVerwaltungenzu fördern;

d) in technischerHinsichtzu prüfen,wie die Kriterien,nachdenendie Mitgliedstaaten
die Lageauf ihrem Arbeitsmarktbeurteilen,einanderangeglichenwerdenkönnen.

Artikel 34

(1) Der Fachausschußbestehtaus Regierungsvertreternder Mitgliedstaaten.Jede
Regierungernenntals Mitglied desFachausschusseseinesder Mitglieder, die sie im
BeratendenAusschußvertreten.

(2) Jede Regierungernennteinen Stellvertreteraus dem Kreis der übrigen Re-
gierungsvertreter,die dem BeratendenAusschußals Mitglieder oder Stellvertreter
angeḧoren.

Artikel 35

Den Vorsitz im Fachausschußführt ein Mitglied der Kommissionoder dessenVer-
treter;der Vorsitzendenimmt an der Abstimmungnicht teil. Der Vorsitzendeund die
Mitglieder desAusschusseskönnenFachberaterhinzuziehen.

Die Sekretariatsgesch¨aftewerdenvon denDienststellenderKommissionwahrgenom-
men.

Artikel 36

Die vom FachausschußausgearbeitetenVorschlägeund Stellungnahmenwerdender
KommissionzugeleitetunddemBeratendenAusschußzur Kenntnisgebracht.Diesen
VorschlägenundStellungnahmenist eineDarstellungderAuffassungendereinzelnen
Mitglieder desFachausschussesbeigef̈ugt, wenndieseesbeantragen.

Artikel 37

Der Fachausschußlegt seineArbeitsmethodenin einerGeschäftsordnungfest, die in
Kraft tritt, wennder Rat sie nachStellungnahmeder Kommissiongenehmigthat; die
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vom Fachausschußeventuellbeschlossenen̈Anderungentreten nach dem gleichen
Verfahrenin Kraft.

VIERTER TEIL

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

TITEL I

Übergangsbestimmungen

Artikel 38

Bis zur Billigung des einheitlichen Systemsnach Artikel 15 Absatz2 durch die
KommissionschlägtdasEuropäischeKoordinierungsb̈uro alle zweckdienlichenMaß-
nahmenfür die Ausarbeitungund Verteilung der in Artikel 15 Absatz1 genannten
Zusammenstellungenvor.

Artikel 39

Die zum ZeitpunktdesInkrafttretensdieserVerordnunggeltendenGescḧaftsordnun-
gendesBeratendenAusschussesund desFachausschusseswerdenweiter angewandt.

Artikel 40

Bis zum Inkrafttretender Maßnahmen,die die Mitgliedstaatengemäß der Richtlinie
desRatesvom 15.Oktober19687) ergreifen,und sowit die in Artikel 22 der Verord-
nungNr. 38/64/EWGvorgeseheneArbeitserlaubnisnachdenvon denMitgliedstaaten
in Anwendungder Richtlinie desRatesvom 25.März 19648) erlassenenVorschriften
für die Bestimmungder Gültigkeitsdauerder Aufenthaltserlaubnisund für derenVer-
längerungerforderlichist, tritt eineEinstellungserkl¨arungdesArbeitgebersodereine
Arbeitsbescheinigung,in der die Dauer des Beschäftigungsverh¨altnissesangegeben
ist, an ihre Stelle.JedeErklärungdesArbeitgebersoder jede Arbeitsbescheinigung,
ausderhervorgeht,daßderArbeitnehmerfür unbestimmteZeit eingestelltist, hatdie
gleichenRechtswirkungenwie eineständigeArbeitserlaubnis.

Artikel 41

Ist ein Mitgliedstaatinfolge der Abschaffungder Arbeitserlaubnisnicht mehr in der
Lage, eine bestimmteStatistik über die Beschäftigung ausländischerArbeitnehmer
weiterzuf̈uhren, so kann er für die Staatsangeḧorigen der anderenMitgliedstaaten
bis zur EinführungneuerstatistischerMethoden,längstensjedochbis 31.Dezember

7) ABl. Nr. L 257 vom 19.10.1968,S.13.
8) ABl. Nr. 62 vom 17.4. 1964,S.981.
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1969,die Arbeitserlaubniszu statistischenZweckenaufrechterhalten.Die Arbeitser-
laubnisist ohneweitereszu erteilenund muß bis zur tatsächlichenAbschaffungder
Arbeitserlaubnisin diesemMitgliedstaatgelten.

TITEL II

Schlußbestimmungen

Artikel 42

(1) DieseVerordnungber̈uhrt nicht die BestimmungendesVertrages̈uberdie Grün-
dungder EuropäischenGemeinschaftfür Kohle und Stahlbetreffenddie anerkannten
Kohle- und Stahlfacharbeiter,die Bestimmungendes Vertrageszur Gründung der
EuropäischenAtomgemeinschafẗuberdenZugangzu qualifiziertenBeschäftigungen
auf demKerngebietund die Vorschrift zur DurchführungdieserVerträge.

Diese Verordnunggilt jedoch für die in Unterabsatz1 genanntenGruppenvon Ar-
beitnehmernsowie ihre Familienangeḧorigen,soweit derenRechtsstellungin den in
Absatz1 genanntenVerträgenoderVorschriftennicht geregeltist.

(2) DieseVerordnungber̈uhrt nicht die gemäß Artikel 51 desVertrageserlassenen
Bestimmungen.

(3) DieseVerordnungber̈uhrt nicht jeneVerpflichtungender Mitgliedstaaten,

– diesichausbesonderenBeziehungenzueinzelnenaußereurop¨aischenLändernoder
Gebietenoder aus künftigen Abkommenmit diesenLändernoder Gebietenauf
GrundinstitutionellerBindungenherleiten,die bei InkrafttretendieserVerordnung
bestehen;

– die sich aus den bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehendenAbkommen
mit einzelnenaußereurop¨aischenLändernoderGebietenauf Grundinsitutioneller
Bindungenherleiten.

Die ArbeitnehmerdieserLänderund Gebiete,die entsprechenddieserVorschrift eine
Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverh¨altnis im Hoheitsgebieteinesder betreffenden
Mitgliedstaatenaus̈uben,könnensich im HoheitsgebietandererMitgliedstaatennicht
auf dieseVerordnungberufen.

Artikel 43

Die Mitgliedstaatenübermitteln der Kommission zur Unterrichtung den Wortlaut
der zwischenihnen auf dem Gebiet der Beschäftigung geschlossenenAbkommen,
ÜbereinkommenoderVereinbarungen,und zwar in der Zeit von der Unterzeichnung
bis zum InkrafttretendieserAbkommen,ÜbereinkommenoderVereinbarungen.
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Artikel 44

Die Kommission erläßt die für die Anwendung dieser Verordnung notwendigen
Durchführungsvorschriften.Zu diesemZweck handelt sie in enger Fühlungnahme
mit denzentralenVerwaltungender Mitgliedstaaten.

Artikel 45

Die Kommission unterbreitetdem Rat Vorschläge für Bestimmungen,die die Be-
schränkungendesZugangszu der Beschäftigung der Arbeitnehmer,die Staatsange-
hörige der Mitgliedstaatensind, unterdenim VertragvorgesehenenVoraussetzungen
insoweit aufheben,als das Fehlen der gegenseitigenAnerkennungder Diplome,
Prüfungszeugnisseund sonstigenBefähigungsnachweiseder Liberalisierungder Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmerim Wegestehenkann.

Artikel 46

Die Verwaltungsausgabender im Dritten Teil genanntenAusscḧusse werden im
Haushaltsplander Europäischen Gemeinschaftenim Einzelplan der Kommission
aufgef̈uhrt.

Artikel 47

Diese Verordnung gilt für die Hoheitsgebieteder Mitgliedstaatenund für deren
Staatsangeḧorige, unbeschadetder Artikel 2, 3, 10 und 11.

Artikel 48

Die VerordnungNr. 38/64/EWGtritt zum ZeitpunktdesInkrafttretensdieserVorord-
nungaußerKraft.9)

DieseVerordnungist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbarin jedem
Mitgliedstaat.

Geschehenzu Luxemburgam 15.Oktober1968.

(Unterschrift)

9) Nach Artikel 191 desEWG-Vertragesist die Verordnungam 20.Tag nachihrer Veröffent-
lichung im ABl. Nr. L 257 vom 19.10.1968,d. h. am 8. 11.1969in Kraft getreten.

18



Verordnung (EWG) Nr. 1612/68

ANHANG

(aufgehoben)
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